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Das Gleichbehandlungsgesetz ist ein Gleichbehandlungsgebot.  

Das bedeutet: Menschen müssen gleich behandelt werden. 

 

Das Gleichbehandlungsgesetz regelt die Gleichbehandlung in 
- der Arbeitswelt 
- dem Sozialschutz 

(Zugang und Leistungen aus Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung) 
- den sozialen Vergünstigungen 

(Wohnungsbeihilfe, Rezeptgebührenbefreiung, verbilligte Fahrkarten) 
- der Bildung (Zugang zu Schulen und Ausbildungsbeihilfen) 
- Zugang zu und Versorgung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, einschließ-

lich Wohnraum (Abschluss Mietvertrag, Zugang zu Ämtern, Beratungstätigkeiten, …) 
 

Gebot des diskriminierungsfreien Inserierens von Wohnraum:  
Niemand darf Wohnraum in diskriminierender Weise inserieren  

oder durch Dritte (zB Makler*innen) inserieren lassen. 

 

Vorgehensweise bei Ungleichbehandlung: 

- Beweise sammeln (Foto vom Inserat, Zeugen etc.) 
- Meldung an die Anwaltschaft für Gleichbehandlung 

 

OÖ Antidiskriminierungsgesetz: 

Zuständig ist die Antidiskriminierungsstelle des Landes OÖ. Das Gesetz regelt, was den 
Tatbestand Diskriminierung darstellt und was nicht, in den Bereichen: 

- Gesundheit 
- Soziales 
- Zugang und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur 

Verfügung stehen 
- Zugang zu Wohnraum 
- Bildung, einschließlich der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
- … 

 

Bei Diskriminierung  

- besteht Anspruch auf Schadenersatz 
(Vermögensschaden und Immaterieller Schaden) 

o gegen zuständige Rechtsträger (zB: Stadt, Land, Gemeinde) 
o gegen natürliche oder juristische Personen des Privatrechtes, die im Auftrag 

der öffentlichen Hand tätig werden 
- Beweislastumkehr → Glaubhaftmachung der Diskriminierung reicht aus 
- Geltendmachung durch  

o benachteiligte Person 
o berufliche Interessensvertretung 
o Vereinigungen, deren satzungsmäßige Ziele ein Interesse an der 

Einhaltung des Diskriminierungsverbotes haben. 
 
Der Anspruch auf Schadenersatz ist zivilrechtlich geltend zu machen. 

Vorsicht: Anfall von Kosten! 


